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Landesjugendhilfeausschuss 14.03.2024 Beschluss

Tagesordnungspunkt:
Fachkräftemangel in den Sozialen Diensten der Jugendämter und in der
stationären Kinder- und Jugendhilfe

Beschlussvorschlag:
Der LJHA beschließt folgenden Appell:

Appell an die Landesregierung zum Ausbau der Studienplätze im Bereich „Soziale
Arbeit“

Der LVR-Landesjugendhilfeausschuss Rheinland hat am 29.03.2022 das Positionspapier zum
Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe beschlossen (Anlage 1).

Seit Beschluss des Papieres hat sich der Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe
weiter verschärft.

Zwischenzeitlich ist es bundes- und landesweit zu weiteren Aufgabenzuwächsen in allen
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe gekommen, ohne dass es zu wirkmächtigen
Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel gekommen ist. Exemplarisch sind hier der
Kinderschutz und der künftige Rechtsanspruch zum Offenen Ganztag zu nennen.

Der Fachkräftemangel bedroht inzwischen die Leistungsfähigkeit aller Bereiche der Kinder-
und Jugendhilfe.

Durch vielfältige Medienberichte und Protestaktionen von Eltern und Erzieher*innen ist
dieser Zustand besonders in der Frühen Bildung öffentlich geworden. Öffentlich weniger
sichtbar ist die Situation in den anderen Handlungsfeldern und hier insbesondere in den
Sozialen Diensten und der stationären Jugendhilfe.

Folgende Maßnahmen der Landesregierung sind erforderlich:

Um die Sozialen Dienste in den Jugendämtern zu stabilisieren, braucht es kurzfristig

1. die Schaffung zusätzlicher Studienplätze der Sozialen Arbeit und verwandter
Studiengänge,

öffentlich



2. die Schaffung von zusätzlichen gebührenfreien dualen Studienplätzen, die landesweit an
mehreren Hochschulen den Kommunen als Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (den
Jugendämtern) für das duale Studium von Fachkräften für die Sozialen Dienste zur
Verfügung gestellt werden und

3.   die Schaffung von Möglichkeiten für Absolvent*innen verwandter Studiengänge der
Sozialen Arbeit, sich über berufsbegleitende Module so weiter zu qualifizieren, so dass
die Voraussetzung für die staatliche Anerkennung erlangt werden. Dazu bedarf es der
Änderung des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes und des Angebotes der
entsprechenden Module aus dem Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit des
Fachbereichstags Soziale Arbeit an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in
NRW.

Vom Ausbau der Studienplätze würde auch die stationäre Kinder- und Jugendhilfe
profitieren.

In der stationären Kinder- und Jugendhilfe arbeiten anders als in den Sozialen Diensten auch
Fachkräfte, die an den Fachschulen für Sozialpädagogik der Berufskollegs ausgebildet
werden. Auch hier braucht es eine Offensive, Quereinsteigende on-the-job zu staatlich
anerkannten Erzieher*innen weiterzubilden.

Die Forderungen des Positionspapiers zum Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe
bleiben für alle Felder weiter gültig.

Fachkräftemangel in den Sozialen Diensten

Die (Allgemeinen) Sozialen Dienste der Jugendämter leisten für Kinder, Jugendliche und
Familien sozialpädagogische Grundversorgung, insbesondere für Familien in belasteten oder
krisenhaften Situationen. Durch Beratungsangebote und die Gewährung von Hilfen
unterstützen sie junge Menschen und Familien. Zudem nehmen sie den Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII wahr. Deshalb ist auch in Zeiten des
Personalmangels die Aufrechterhaltung der Aufgabenwahrnehmung unabdingbar
sicherzustellen.

Nach der amtlichen Statistik sind die Sozialen Dienste das Arbeitsfeld in der Kinder- und
Jugendhilfe mit dem höchsten Anteil an Fachkräften mit einem einschlägigen
Hochschulabschluss.

Bis zur Tarifrunde 2021/22 sah der für die Jugendämter gültige Tarifvertrag TVöD SuE in der
Entgeltgruppe SuE 14 ausschließlich den Einsatz von staatlich anerkannten
Sozialarbeiter*innen vor. Seit 2022 können auch sonstige Beschäftigte mit gleichwertigen
Fähigkeiten und Erfahrungen auf Planstellen der Wertigkeit SuE 14 eingesetzt werden.

Mit der Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge sind die Inhalte von
Studiengängen, die auf das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit Bezug nehmen unübersichtlicher
geworden. Angesichts der Vielzahl und der fehlenden Vergleichbarkeit der Studiengänge und
Abschlüsse prüfen die Kommunen mittlerweile häufig im Einzelfall, ob diese denen der
Sozialen Arbeit entsprechen.

Die personellen Ressourcen in den Sozialen Diensten in NRW haben sich zwischen 2006 und
2018 fast verdoppelt, von 2.143 auf 4.133 Vollzeitstellenäquivalente. Dadurch hat sich zwar
die Personalausstattung insgesamt ausgeweitet, aber bezogen auf die von den Sozialen
Diensten bearbeiteten Fälle zeigt sich insgesamt eine Zunahme von Fällen pro
Vollzeitstellenäquivalent (insbesondere im Bereich der Gefährdungseinschätzungen gemäß §
8a SGB VIII und im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII), was auf eine höhere
Arbeitsbelastung hinweist. Das ASD-Personal hat sich im Jahr 2020 in NRW erstmalig
verringert (um 6 % auf 3.904 Vollzeitstellenäquivalente). Der Grund dafür liegt insbesondere
darin, dass viele erfahrene Fachkräfte vor dem Rentenalter das Arbeitsfeld verlassen haben
(HzE Bericht 2023). Diese Tendenzen bestätigt auch die jüngst veröffentlichte Studie
‚Fachkräfte der Kinder und Jugendhilfe‘ der TU Dortmund im Auftrag des MKJFGFI.



Das im Positionspapier geforderte landesweit arbeitsfeldübergreifende Monitoring des
Fachkräftebedarfs gibt es weiterhin nicht. Eine amtliche Statistik zu vakanten Stellen in den
Sozialen Diensten ist derzeit nicht vorhanden, diese können aber voraussichtlich künftig
durch die mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz erfolgte Erweiterung der Statistik
abgebildet werden.

Bereits seit dem Jahr 2010 scheiden zunehmend ältere und erfahrene Fachkräfte aus und
steigen Berufsanfänger*innen in die Sozialen Dienste ein. Im Jahr 2020 waren 24 % der
Fachkräfte in den Sozialen Diensten jünger als 30 Jahre. Der Generationenwechsel stellt die
Jugendämter vor große Herausforderungen bezüglich des Wissenstransfers und der
Einarbeitung, die beträchtliche zeitliche Kapazitäten der Fach- und Leitungskräfte bindet. Die
Leitungskräfte der Sozialen Dienste stellen zudem fest, dass die vorhandenen Stellen häufig
nicht vollständig besetzt sind, da eine hohe Fluktuation besteht und - auch durch
permanente Vertretungs- und Belastungssituationen - krankheitsbedingte Ausfälle erfolgen.
Zum Teil ist eine überplanmäßige Besetzung im (Allgemeinen) Sozialen Dienst vorgesehen,
um angesichts der Fluktuation die Belastung der verbleibenden Fachkräfte zu reduzieren.

Zusammengefasst fehlt es den Sozialen Diensten der Jugendämter somit in der Regel nicht
an Planstellen, sondern an der Möglichkeit geeignete Fachkräfte gewinnen und binden zu
können. Es können überwiegend nur noch Berufseinsteiger*innen gewonnen werden, die
intensiv eingearbeitet werden müssen und häufig nur für eine kurze Zeit im ASD verbleiben.
Unter den aktuellen Arbeitsbedingungen muss eine weitere Abwanderung aus dem
Arbeitsfeld befürchtet werden. Die für die individuelle Fallsteuerung erforderliche Erfahrung
und Kontinuität geht verloren. Je mehr unerfüllte Rechtsansprüche auf immer weniger
Personal in den Jugendämtern bei gleichzeitigem öffentlichen Druck von Eltern, Politik und
Presse kumulieren, desto unattraktiver werden Arbeitsplätze im Sozialen Dienst. Hier kann
der Ausbau von dualen Studienangeboten wirksam Abhilfe bieten.

Die Verwaltung des Landesjugendamtes stellt im Rahmen der Beratung der Jugendämter
fest, dass immer öfter von gravierenden Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Aufgaben
im Sozialen Dienst berichtet wird, viele Jugendämter beklagen, dass nur noch der
Schutzauftrag und Kriseninterventionen wahrgenommen werden können und alle anderen
Aufgaben zurückstehen müssen. Auch die Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses
bestätigen diesen Eindruck aus der Arbeit in den örtlichen Jugendhilfeausschüssen.

Die ARD-Sendung REPORT MAINZ hat alle bundesweit knapp 600 Jugendämter befragt und
diese Zahlen in einem Beitrag am 24.01.2024 veröffentlicht. Über die Hälfte der befragten
Jugendämter haben geantwortet: Rund 80 Prozent räumen ein, dass
Jugendamtsmitarbeitende in 2023 überlastet gewesen seien, zum Beispiel durch
Personalmangel.

Bei knapp einem Viertel der Antwortenden kam es im vergangenen Jahr deshalb zu einer
Gefährdung von Kindern und Jugendlichen. Das LVR-Landesjugendamt geht aufgrund der
eigenen Beratungserfahrung davon aus, dass diese Zahlen auch für NRW eine Aussagekraft
haben.

Im Jahresdurchschnitt 2021/2022 bestand in der Berufsgruppe der Sozialarbeit und
Sozialpädagogik bundesweit die größte Fachkräftelücke. Von den knapp 26.500 offenen
Stellen gab es für etwa 20.600 keine passend qualifizierten Arbeitslosen – so groß war der
Mangel nie zuvor (IW-Kurzbericht 67/2022).

Die Studienplätze für ein Bachelor-Studium Soziale Arbeit mit gleichzeitiger staatlicher
Anerkennung sind in den vergangenen Jahren nicht relevant erhöht worden.

Es fehlen vor allem Studienplätze für das duale Studium.

Ein Ausbau zeigt sich in relevanter Größenordnung lediglich bei den privatfinanzierten
Hochschulen, die Studierende jedoch weniger oft zum erfolgreichen Abschluss des Studiums
führen.
Finanzkräftige Kommunen finanzieren inzwischen für dual Studierende die Studiengebühren
und ein Ausbildungsgehalt. So können Absolvent*innen dualer Studiengänge aufgrund der
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Verdienstmöglichkeiten während des Studiums besser gewonnen, besser und praxisnäher
ausgebildet und besser gebunden werden. Weniger finanzkräftigen Kommunen bleibt dieser
Weg verschlossen. Ein Ausbau staatlich finanzierter Studienplätze im Bereich „Soziale Arbeit“
ist auch aus diesem Grund unverzichtbar.

Die bestehende Situation gefährdet die landeseinheitliche Sicherstellung des Kinderschutzes.

Fachkräftemangel in der stationären Jugendhilfe

Dieser Appell richtet den Blick zudem auf die Inobhutnahmestellen und die stationäre
Kinder- und Jugendhilfe.

Zum 31.12. jeden Jahres stand folgende Platzzahl an genehmigten Plätze der Einrichtungen
mit Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII zur Verfügung:

2018: 23.074

2019: 22.891

2020: 21.890

2021: 21.788

2022: 21.664

2023: 21.873

Die Jahre 2018 und 2019 mit erhöhten Zahlen erklären sich auch aus der Unterbringung und
Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge beginnend ab 2015. Seit 2020
stagniert die Zahl der genehmigten Plätze trotz angemeldeten steigenden Bedarf durch die
örtlichen Jugendämter.

Die Entwicklung der Plätze spiegelt nicht einen stagnierenden Bedarf wieder, sondern die
fehlenden Fachkräfte, die erforderlich sind, um Angebote aufrechtzuerhalten bzw.
bedarfsgerecht auszubauen.

Die Befragung der ARD Sendung Report Mainz hat von den Jugendämtern zudem folgende
Antwort erhalten: Rund 24 Prozent der antwortenden Jugendämter berichten, dass 2023
aufgrund fehlender Plätze in der Inobhutnahme Kinder in den Räumlichkeiten des
Jugendamtes übernachten mussten, Kinder Privatpersonen anvertraut wurden, oder
Jugendamtsmitarbeiter sogar selbst Kinder mit nach Hause nehmen mussten. Das LVR-
Landesjugendamt geht aufgrund der eigenen Beratungserfahrung davon aus, dass diese
Zahlen ebenfalls auch für NRW eine Aussagekraft haben.

Der Landesjugendhilfeausschuss appelliert an die Landesregierung im Bereich der
Hochschulen die oben geforderten Maßnahmen umzusetzen. Neben kurzfristig greifenden
anderen Maßnahmen muss auch die Schaffung zusätzlicher Studienangebote - auch wenn
diese erst in einigen Jahren ihre volle Wirkung zeigen wird - umgehend begonnen werden,
um auch mittel- und langfristig eine adäquate Personalausstattung sicherstellen zu können.

Begründung:
 

 












